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Spesen- und Gebührenreglement 

der Kirchgemeinde Bristen 

 

1 Entschädigungen 

1.1 Amtsentschädigung 

1.1.1 Kirchenrat 

 Präsident/in Fr. 1000.00 

Verwalter/in Fr. 3000.00 

Vizepräsident/in Fr. 300.00 

Sekretärin Fr. 500.00 

Mitglieder Fr. 300.00 

1.1.2 Kapellenverwaltung 

 Kapelle St. Anton Fr. 500.00 

Kapelle St. Josef Fr. 500.00 

1.1.3 Kommissionen/Delegationen 

 Kommissionsmitglieder von der Kirchgemeindeversammlung oder vom Kirchenrat 

gewählt haben Anspruch auf eine Stundenentschädigung von Fr. 20.00. 

1.2 Handhabung 

a) Ordentliche Kirchenratssitzungen: Fr. 40.00 pro Sitzung 

 

b) Sämtliche Sitzungen, Konferenzen und dergleichen in Behörden, 

Kommissionen und mit anderen Behörden nach effektivem Zeitaufwand,  

(z.B. 3 Std. à Fr. 20.00) 

 

c) Grundsätzlich alle Verrichtungen mit Verwaltung, Behörden und Bevölkerung 

nach effektivem Zeitaufwand. 

 

d) Delegationen zu Repräsentationszwecken an Vereinsanlässen, 

Generalversammlungen, Ausstellungen usw. (Fr. 20.00 pro Anlass) 
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Nicht aufgeschrieben und zur ordentlichen Amtstätigkeit gerechnet werden: 

a) Aktenstudium für Sitzungen und Konferenzen, die in die allgemeine 

Ratstätigkeit gehören 

 

b) Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung 

1.3 Ausrichtung von Arbeiten durch Privatpersonen  

für die Kirchgemeinde 

Den Auftrag dazu erteilt der Kirchenrat. Die Entschädigung erfolgt gemäss 

Abrechnung nach Zeitaufwand zu Fr. 20.00 pro Stunde. 

1.4 Spesenvergütungen 

1.4.1 Mahlzeiten/Übernachtungen 

 Mittagessen Fr. 25.00 

Nachtessen Fr. 25.00 

Übernachten mit Morgenessen Fr. 80.00 

1.4.2 Reiseentschädigung 

 Autoentschädigung je km Fr. 00.70 

Öffentliche Verkehrsmittel                                              effektive Kosten (2. Kl.) 

2. Gebühren 

2.1 Beerdigungstaxen 
(separate Friedhofverordnung beachten) 

Die Grabtaxen richten sich nach dem Wohnort und der Zugehörigkeit zur 

Kirchgemeinde Bristen. Es bestehen folgende Tarifgruppen: 

A Einheimische*, die der Kirchgemeinde Bristen angehören. 

B Einheimische*, die nicht der Kirchgemeinde Bristen angehören. 

C Auswärtige, die nicht in der Gemeinde Silenen wohnhaft sind. 

    *Als Einheimische gelten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Silenen. 
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2.1.1 Eigenes Grab 

 Urnenbestattung A Fr. 0.00  

Urnenbestattung B Fr. 500.00 

Urnenbestattung C Fr. 1000.00 

 Erdbestattung A Fr.   200.00 

Erdbestattung B Fr.  1000.00 

Erdbestattung C Fr.  1500.00 

2.1.2 Gemeinschaftsgrab 

 Gemeinschaftsgrab A Fr. 1500.00 

Gemeinschaftsgrab B Fr. 2000.00 

Gemeinschaftsgrab C Fr.  2500.00 

2.1.3 Abdankungsfeier ohne Bestattung auf dem Friedhof 

 Benützung Kirchen und Totenkapelle A Fr.     0.00 

 Benützung der Kirche B/C Fr. 200.00 

Benützung Totenkapelle B/C Fr. 100.00 

2.1.4 Organist / Organistin  

 Entschädigung für Orgelspiel A/B/C Fr. 100.00 

2.1.5 Feuerwehr Bristen (Bestattung & Parkdienst)  

 Entschädigung für Einsatz bei Abdankungen A/B/C Fr. 200.00 
 

2.2 Taufen 

2.2.1 Benützung der Kirche 

 Angehörige der Kirchgemeinde Bristen A Fr.     0.00 

Auswärtige B/C Fr. 100.00 

2.3 Hochzeiten 

2.3.1 Benützung der Kirche 

 Angehörige der Kirchgemeinde Bristen A Fr.     0.00 

Auswärtige B/C Fr. 200.00 
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2.4 Lokalitäten 

2.4.1 Pfarrkirche 

 Die Kirchenbenützung erfolgt gemäss Absprache mit den verantwortlichen 

Seelsorgern und dem Kirchenrat. 

2.4.2 Pfarreilokal    

 Gemäss separatem Benützungsreglement. 

3  Schlussbestimmung 

 Dem Kirchenrat wird die Kompetenz eingeräumt, die Ansätze in besonderen 

Ausnahmefällen anzupassen. 

4  Inkrafttreten 

 Dieses Spesen- und Gebührenreglement tritt, nach Genehmigung durch die 

Kirchgemeindeversammlung, auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 

KIRCHENRAT BRISTEN 

 

Martin Tresch      Edith Zberg 

Kirchenratspräsident     Verwalterin 

 

 

 

_________________________________ ______________________________ 

 

 

Bristen, 9. November 2022  


